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Entfernung der Löschdecken 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

in der Vergangenheit wurden in vielen Räumen Löschdecken angebracht, 
mit denen bei einem Brand insbesondere brennende Personen abgelöscht 
werden sollten. Löschdecken finden sich deshalb vor allem in Räumen, in 
denen Personen mit leicht entzündbaren Flüssigkeiten wie Benzin, 
Alkoholen, Aceton und vielen anderen Lösungsmitteln arbeiten, also vor 
allem in chemischen, biologischen, pharmazeutischen Laboratorien.  

Untersuchungen der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) 
haben gezeigt, dass die Verwendung der Löschdecken zum Ablöschen von 
Personen zahlreiche Probleme bereiten. Deshalb wird heute nur noch die 
Verwendung von Notduschen und Feuerlöschern empfohlen und nicht mehr 
die Verwendung von Löschdecken. Dazu hat die DGUV auch ein Merkblatt 
herausgegeben, das Sie gern herunterladen können: 

Link: https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/3703  

Die Stabsstelle Arbeitssicherheit wird deshalb in den kommenden Monaten 
die vorhandenen Löschdecken entfernen und entsorgen lassen. Wir 
möchten sie daher bitten, in Ihren Instituten und Einrichtungen zu prüfen, 
wo und wie viele Löschdecken noch vorhanden sind. Bitte melden Sie mir 
diese mit dem entsprechenden Standort per E-Mail s.rutzen@tu-
braunschweig.de. Ich werde dann dafür sorgen, dass diese entfernt werden.  

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 
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